
   

Ausbildungsreglement der 
Musikgesellschaft Niederhasli 

Alle Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter. 

1. Einleitung 
Das Ausbildungswesen der Musikgesellschaft Niederhasli bildet seit über 30 Jahren Kinder 
und Erwachsene auf Blas- und Schlaginstrumenten aus. Ziel ist es, den eigenen 
Nachwuchs für den Verein zu fördern. Ab dem 01.08.2025 arbeiten wir eng mit der 
Musikschule Zürcher Unterland zusammen. 

2. Anmeldung 
• Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der Homepage der 
Musikgesellschaft Niederhasli. 
• Anmeldetermine: 
   – Für das 1. Semester: 31. Mai 
   – Für das 2. Semester: 15. Dezember 

3. Abmeldung 
• Der Austritt ist jeweils auf Semesterende möglich. 
• Schriftliche Abmeldung bis spätestens 31. Mai bzw. 15. Dezember per Mail an 
ausbildung@mgniederhasli.ch. 
• Ohne schriftliche Abmeldung verlängert sich die Zugehörigkeit und Zahlungspflicht 
automatisch um ein Semester. 
• Abmeldungen nur bei der Lehrperson sind ungültig. 
• Bei vorzeitigem Austritt erfolgt keine Rückerstattung des Semestergeldes. 

4. Absenzen 
• Absenzen der Lehrperson werden frühzeitig mitgeteilt. 
• Bei längerer Abwesenheit organisiert die Lehrperson eine Vertretung. 
• Schüler melden Absenzen direkt und frühzeitig bei der Lehrperson. 

5. Unterricht 
• Der Unterricht erfolgt in der Regel durch die Musikschule Zürcher Unterland. 
• Für Schüler, welche bei der Musikgesellschaft angemeldet sind, gelten ermässigte 
Tarife. 
• Ein allfälliger, von der Musikschule gewährter Geschwisterrabatt, wird auch an die 
Eltern weitergeben.  



   
6. Young Band 
• Die Young Band ist das Nachwuchsorchester der Musikgesellschaft Niederhasli. 
• Sie bietet Kindern erste Erfahrungen im Zusammenspiel mit Dirigent. 
• Eintritt frühestens nach einem Jahr Einzelunterricht in Absprache mit der Lehrperson. 
• Der Einzelunterricht läuft parallel weiter. 

7. Übertritt in die Musikgesellschaft 
• Der Übertritt in die Musikgesellschaft Niederhasli erfolgt bei entsprechendem 
musikalischem Niveau. 
• Der Entscheid wird gemeinsam von der musikalischen Leitung und den Beteiligten 
getroffen. 

8. Instrumente 
• Instrumente können – je nach Verfügbarkeit – bei der Musikgesellschaft Niederhasli 
gemietet werden. 

• Sorgfältiger Umgang wird vorausgesetzt. 
• Fahrlässige Schäden werden in Rechnung gestellt. 

• Weitere Mietmöglichkeiten bei Musikläden, z.B. Musikhaus Bucher in Zürich. 

9. Versicherung 
• Die Versicherung des Schülers und Instruments ist Sache der gesetzlichen Vertretung. 

10. Kosten 
• Die Unterrichtskosten beinhalten keine Instrumente, Noten oder weiteres Material. 
• Die Rechnung wird durch die ausbildungsverantwortliche Person der Musikgesellschaft 
Niederhasli ausgestellt. 

11. Tarife 
Lektionendauer Kinder/Jugendliche (bis 

25) 
Erwachsene 

30 Min / wöchentlich CHF 550.– CHF 850.– 
40 Min / wöchentlich CHF 735.– CHF 1’135.– 

 
 
Niederhasli, 25. Juni 2025 

 
 
 
Fabrice Lardon     Janine Weilenmann 
Präsident      Ausbildung 


